
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4a HAG
 HAG - Hundeabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.11.2022

 Zum Zweck der Überprüfung, ob vom Magistrat der Stadt Wien ein Mobilpass ausgestellt wurde und daher eine

Bezuschussung der Stadt Wien zur Hundeabgabe durch die für die Durchführung von Abgabenverfahren betre end

die Abgabe für das Halten von Hunden zuständige Dienststelle des Magistrats der Stadt Wien zu berücksichtigen ist, ist

die für die Durchführung von Abgabenverfahren betre end die Abgabe für das Halten von Hunden zuständige

Dienststelle des Magistrats der Stadt Wien bei der Erhebung der Hundeabgabe berechtigt, sofern die abgabep ichtige

Person angegeben hat, Inhaber oder Inhaberin eines Mobilpasses zu sein, anhand der im Abgabenverfahren

ermittelten personenbezogenen Daten Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse der abgabep ichtigen Person bei

der für die Ausstellung eines Mobilpasses zuständigen Dienststelle des Magistrats der Stadt Wien abzufragen, ob ein

Mobilpass ausgestellt wurde oder nicht, gegebenenfalls für welchen Zeitraum der Mobilpass ausgestellt wurde und in

welchem Umfang eine Bezuschussung gewährt wurde.
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